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A N T R A G 
zur Hauptversammlung vom 11. bis 13. Oktober 2007 in Halle 

 
 
 
Antragsteller:  Dr. Klotz, Dr. Gassenmeier 
 
 
Landesverband:  Bayern 
 
 
Headline:  Halbzeitbilanz der hauptamtlich geführten KZVen  

- notwendige Konsequenzen -  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 
(unmittelbar erkennbar): keine 
 
 
Wortlaut des Antrages: 
 
Die Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte stellt fest, dass 
nach 3 Jahren hauptamtlich geführter KZVen keinerlei Verbesserung der Situation 
der Vertragszahnärzte erreicht werden konnte. Im Gegenteil: 
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- Bei Vertrags“verhandlungen“ ist keinerlei echte Interessensvertretung mehr 
erkennbar. 

- Berichtigungsanzeigen der Krankenkassen werden in weit größeren Umfang 
als bisher schlicht an die Zahnärzte weitergeleitet, ohne dass die KZVen er-
kennbar unrechtmäßige Berichtigungsanzeigen der Krankenkassen zurück-
weisen. 

- Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung ist keinerlei Möglichkeit der KZVen, 
die Vertragszahnärzte adäquat zu unterstützen, mehr vorhanden. 

- Die Gehälter der hauptamtlichen Vorsitzenden sind bei den Vertragszahnärz-
ten in keinster Weise mehr vermittelbar. 

- Die hauptamtlich geführten KZVen sind wie befürchtet letztlich nur noch Spiel-
ball und Feigenblatt von Politik und Krankenkassen, die an dieser Stelle gerne 
die Verantwortung für die Folgen der verfehlten Gesundheitspolitik der sog. 
„Selbstverwaltung“ zuschieben. 

  
Die Hauptversammlung des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte verpflichtet aus 
oben genannten Gründen den Bundesvorstand, gegen Hauptamtliche Vorsitzende 
von KZVen, soweit sie Mitglieder des FVDZ sind, gem. § 4 Abs. 4 lit. b) und d) ein 
Ausschlussverfahren einzuleiten. 

Abstimmung: zurückgezogen 



 23 
24 
25 
26 
27 

Ein Verbleiben von Hauptamtlichen Vorsitzenden von KZVen ist den FVDZ-
Mitgliedern, die den FVDZ als Interessenvertretung der freiberuflich in eigener Praxis 
tätigen Zahnärzte verstehen, nicht vermittelbar. Es ist anderenfalls mit vermehrten 
Austritten zu rechnen. 

Abstimmung: zurückgezogen 


